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Statistische Auswertung des Vollzugs der 38.BImSchV für das 
Verpflichtungsjahr 2022 

Zusammenfassung 

Nach Abschluss der Bearbeitung der für das Verpflichtungsjahr 2022 eingegangenen Mitteilungen 

energetischer Mengen elektrischen Stroms zur Anrechnung auf die THG-Quote wird in diesem 

Dokument eine statistische Auswertung dargestellt. Hierbei wird der Erfolg der am 1. Januar 2022 

in Kraft getretenen geänderten der zugrundeliegenden 38. BImSchV (Verordnung zur Festlegung 

weiterer Bestimmungen zur Treibhausgasminderung bei Kraftstoffen) deutlich. Ein großer Teil der 

Antragsberechtigten hat von den im Vergleich zur vorherigen Rechtslage verbesserten 

Rahmenbedingen profitiert. Dies spiegelt sich insbesondere in der Anzahl der durch das 

Umweltbundesamt ausgestellten Bescheinigungen sowie der Gesamt-Strommenge wieder. Damit 

unterstützt die Anrechnungsmöglichkeit von im Straßenverkehr genutzten Strommengen auf die 

THG-Quote aktiv die Transformation weg von fossilen Kraftstoffen hin zu Erneuerbaren und treibt 

den Wandel hin zu effizienten elektrischen Antrieben aktiv voran.  

Insgesamt gingen im Verpflichtungsjahr 2022 mehr als 2.000 Mitteilungen energetischer Mengen 

elektrischen Stroms beim Umweltbundesamt ein – mehr als das 4-fache der Antragsanzahl des 

Vorjahres, für das noch die vorherige Rechtslage galt. Außerdem wurde mit etwa 2.500 GWh mehr 

als die 7-fache Strommenge bescheinigt. Diese Werte finden Sie in Abbildung 1. 

 

Abbildung 1: Insgesamt bescheinigte Antragsanzahl und Strommengen in den Jahren 2018 bis 2022 
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Abbildung 2 ist zu entnehmen, dass für das Verpflichtungsjahr 2022 ca. 600 GWh nach § 6 der 38. 

BImSchV für öffentliche Ladepunkte sowie ca. 1890 GWh nach § 7 der genannten Verordnung als 

pauschale Schätzwerte für Fahrzeuge bescheinigt wurden. 

 

Abbildung 2: Bescheinigte Strommenge nach § 6 und § 7 

  

Abbildung 3 zeigt eine gerundete Hochrechnung der Anzahl der bescheinigten Fahrzeuge aufgeteilt 

nach Fahrzeugklassen. Hierfür wurde die Gesamtanzahl der bescheinigten Fahrzeuge von etwa 

860.000 Fahrzeugen mittels einer Hochrechnung auf die Fahrzeugklassen aufgeteilt., Bei der 

Hochrechnung wurde die reale Verteilung nach Fahrzeugklassen des Zeitraumes nach Antragseingang 

05/22 bis 02/23 verwendet. Darauf aufbauend fand die Aufteilung der Gesamtfahrzeuganzahl auf die 

Fahrzeugklassen statt. 
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Abbildung 3: gerundete Anzahl der bescheinigten Fahrzeuge nach Fahrzeugklassen 

 

Der Erfolg der aktuellen Regelung der THG-Quote mittels pauschalem Schätzwert für Fahrzeuge zeigt 

sich auch in Abbildung 4. Hierbei wurde die Anzahl der durch das UBA bescheinigten Fahrzeuge ins 

Verhältnis zu der Gesamtzahl der am 31.12.2022 in Deutschland zugelassenen, THG-Quoten-

berechtigten Elektrofahrzeuge gesetzt. Es ist zu erkennen, dass für etwa 75% der berechtigten 

Fahrzeuge auch eine Bescheinigung durch das UBA ausgestellt worden ist. 

 

Abbildung 4: Abdeckungsquote des Pauschalen Schätzwerts am Fahrzeugbestand 
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